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Prüfungsformat während corona-bedingter Einschränkungen  

Der Prüfungsausschuss beschließt gemäß den aktuell gegebenen Maßgaben der TUD in 

einer positiven Ausnahmesituation gegenständliche Präsenzprüfungen (Klausuren) mit 

einem entsprechenden Sicherheitskonzept zuzulassen. Prüferinnen und Prüfer dürfen 

gemäß den Vorgaben der Unileitung grundsätzlich zwischen digitalem Format und 

Präsenzleistung wählen. Dies setzt ein Sicherheitskonzept voraus, was der 

Prüfungsausschussvorsitzende prüft. 

 

 

Umgang mit corona-bedingten Praktikumsabbrüchen  

Der Prüfungsausschuss gibt bekannt: „In Übereinstimmung mit der Empfehlung des 

Krisenstabs prüfen die Praktikumsbeauftragten in Zusammenarbeit mit dem 

Prüfungsausschuss nachgewiesene Praktikumszeiten ab 50 % der vorgesehenen 

Praktikumszeit bei der Anerkennung von Praktikumszeiten, die durch corona-bedingte 

Einschränkungen beeinträchtigt sind, wohlwollend.“ 

 

 

Literaturarbeiten als Master-Arbeiten 

Der Prüfungsausschuss gibt bekannt: „Bei der Zulassung entsprechender Arten von Master-

Arbeiten prüft der Prüfungsausschuss im Einzelfall, es gilt die Prüfungsordnung sowie die 

Präambel, dass es sich um einen forschungsorientierten Studiengang handelt, d.h. empirisch 

gearbeitet wird.“ 

 


